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S A T Z U N G 
 
 

I. Allgemeine Bestimmung 
 

§ 1 

 

Firma, Sitz und Geschäftsjahr 

 

(1) Die Gesellschaft führt die Firma  

  NanoFocus AG 

 

(2) Der Sitz der Gesellschaft ist Oberhausen. 

 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

 

§ 2 

Gegenstand des Unternehmens 

 

(1) Gegenstand des Unternehmens sind die Entwicklung, die Erstellung der Vertrieb von 

optoelektronischen Messsystemen und Qualitätssicherungssystemen sowie die damit 

zusammenhängenden Mess-, Service- und Beratungsdienstleistungen.  

 

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Errei-

chung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen, insbesondere 

zum Erwerb und zur Veräußerung von Grundstücken, zur Errichtung von Tochterge-

sellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland, zur Beteiligung an anderen 

Unternehmungen gleicher oder verwandter Art und anderen Unternehmen sowie zum 

Abschluss von Interessensgemeinschaftsverträgen.  
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§ 3 

Bekanntmachung 

 

(1) Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im Bundesanzeiger. 

 

(2) Die Gesellschaft ist im Rahmen des rechtlich Zulässigen berechtigt, Informationen an 

die Inhaber zugelassener Wertpapiere im Wege der Datenübertragung zu übermitteln.  

 

 

II. Grundkapital und Aktien 

 

§ 4 

Grundkapital 

 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt € 9.032.498,00 

(in Worten: Euro neun Millionen zweiunddreißigtausendvierhundertachtundneunzig) 

und ist eingeteilt in 9.032.498 Stückaktien. 

 

(2) Das Grundkapital anlässlich des Formwechsels von einer GmbH in eine Aktiengesell-

schaft wurde durch Sacheinlagen übernommen wie folgt: 

 

a) Dr. Hans Hermann Schreier    30.150 Stückaktien 

b) Dr. Volker Bödecker    15.150 Stückaktien 

c) Dr. Christiaan Velzel    15.150 Stückaktien 

d) Dirk Eismann     23.550 Stückaktien 

e) Marcus Grigat     15.000 Stückaktien 

f) Jürgen Valentin     15.000 Stückaktien 

g) U.C.A. Aktiengesellschaft    21.200 Stückaktien 

h) MircoVenture GmbH & Co KGaA 

Beteiligungsgesellschaft      6.000 Stückaktien  
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Die Sacheinlagen wurden in voller Höhe dadurch erbracht, dass die Einbringenden als 

die alleinigen Gesellschafter die NanoFocus Messtechnik GmbH mit Sitz in Duisburg 

formwechselnd nach der §§ 190 ff. UmwG in die Rechtsform der Aktiengesellschaft 

umgewandelt haben. Die bisherigen Geschäftsanteile der Gesellschafter der GmbH 

wurden zum Grundkapital der Aktiengesellschaft.   

 

(3) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 27. August 

2029 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 

€ 1.505.417,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 1.505.417 

neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu 

erhöhen (Genehmigtes Kapital 2024). 

 

Den Aktionären ist grundsätzlich Bezugsrecht zu gewähren. Das Bezugsrecht kann 

auch in der Weise eingeräumt werden, dass neue Aktien von einem Kreditinstitut oder 

einem nach § 53 Abs. I Satz I oder § 53b Abs. I Satz I oder Abs. 7 KWG tätigen Unter-

nehmen (Finanzinstitut) oder einem Konsortium solcher Kredit- bzw. Finanzinstitute mit 

der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Be-

zug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

das Bezugsrecht der Aktionäre in den folgen Fällen ganz oder teilweise auszuschließen 

 

• zum Ausgleich von Spitzenbeträgen 

 

• wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen 

Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende 

anteilige Betrag des Grundkapitals 20 % bezogen sowohl auf den Zeitpunkt 

dieser Beschlussfassung als auch zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen 

Aktien vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag 

der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits in den Handel einbezogenen 

Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der Festlegung des 

endgültigen Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne 

der §§ 203 Abs. (l) und (2), 186 Abs. (3) Satz 4 AktG unterschreitet; bei der 

Berechnung der 20%-Grenze ist der anteilige Betrag am Grundkapital ab-

zusetzen, der auf neue oder zurückerworbene Aktien entfällt, die seit dem 

28. August 2024 unter vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss gemäß oder 

entsprechend § 186 Abs. (3) Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert wor-

den sind. Im Sinne dieser Ermächtigung gilt als Ausgabebetrag bei Über-

nahme der neuen Aktien durch einen Emissionsmittler unter gleichzeitiger 
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Verpflichtung des Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem oder mehreren 

von der Gesellschaft bestimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, der Be-

trag, der von dem oder den Dritten zu zahlen ist;  

 

• bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen insbesondere zur Gewährung 

von Aktien zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen 

oder Beteiligungen an Unternehmen; 

 

• wenn die Aktien Arbeitnehmern der Gesellschaft und/ oder Arbeitnehmern 

eines mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmens im Sinne von § 15 

AktG zum Erwerb angeboten oder auf sie übertragen werden. Die neuen 

Aktien können dabei auch an ein geeignetes Kreditinstitut ausgegeben wer-

den, dass die Aktien mit der Verpflichtung übernimmt, sie ausschließlich an 

die hiernach begünstigten Personen weiterzugeben. Die Anzahl der so unter 

Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben Aktien darf 2% des Grundkapi-

tals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 

noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung; 

 

• soweit dies erforderlich ist, um den Inhaber bzw. Gläubigern der von der 

Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegeben Schuldver-

schreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Be-

zugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach 

Ausübung ihres Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer 

Options- bzw. Wandlungspflicht zustünde.  

 

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren In-

halt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe bei der Durchführung 

von Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital 2024 festzulegen. Der Aufsichts-

rat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durch-

führung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2024 oder 

nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung 

aus dem Genehmigten Kapital 2024 anzupassen.  

 

 

(4) entfällt ersatzlos. 

 

(5) entfällt ersatzlos. 
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(6) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 1.505.417,00 durch die Ausgabe 

von bis zu 1.505.417 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen 

Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024). 

Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie  

 

(i) die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungsrechten oder Optionsscheinen, die 

gemäß den von der Gesellschaft oder von unter der Leitung der Gesellschaft 

stehenden Konzernunternehmen aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der 

Hauptversammlung vom 28. August 2024 bis zum 27. August 2029 ausgege-

benen Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch machen oder  

 

(ii) die zu Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger der von der Gesellschaft 

oder von unter der Leitung der Gesellschaft stehenden Konzernunternehmen 

aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 28. Au-

gust 2024 bis zum 27. August 2029 ausgegebenen Wandelschuldverschreibun-

gen ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen, in den Fällen (i) und (ii) jeweils soweit 

nicht eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen 

Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächti-

gungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Wandlungs- bzw. Optionspreis. 

Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie 

durch die Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder durch die Erfül-

lung von Wandlungspflichten ausgegeben werden, am Gewinn teil. Der Vor-

stand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelhei-

ten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.  

 

(7) entfällt ersatzlos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 5 

 

(1) Die Aktien lauten auf den Inhaber. 
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(2) Form und Inhalt der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine 

setzt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats fest. 

 

(3) Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung Ihrer Anteile ist ausgeschlossen, sofern 

nicht eine Verbriefung nach den Regeln erforderlich ist, die an einer Börse gelten, an 

der die Aktien zugelassen ist. Es können Sammelurkunden ausgestellt werden. 

 

 

§ 6 

Andere Wertpapiere 

 

Form und Inhalt der Urkunde von Wandelschuldverschreibungen, Schuldverschreibungen 

Optionsanleihen und Optionsscheinen, die von der Gesellschaft ausgegeben werden, so 

wie der entsprechende Zins-, Berechtigungs- und Erneuerungsscheine setzt der Vorstand  

mit Zustimmung des Aufsichtsrats fest. Der Anspruch der Einzelverbriefung ist ausge- 

schlossen. 

 

 
III. Der Vorstand 

 
§ 7 

Zusammensetzung, Geschäftsordnung und Beschlussfassung 

 

(1) Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Auch bei einem Grundkapital 

der Gesellschaft von mehr als € 3.000.000. – kann der Vorstand aus einer Person be-

stehen. Es können stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellt werden.  

 

(2) Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des Vorstands und bestimmt Ihre Zahl nach Abs. 

1. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstands sowie einen stellvertreten-

den Vorsitzenden des Vorstands sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden des Vor-

stands ernennen.  

 

(3) Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Stimmmehrheit der an der Beschluss-

fassung teilnehmenden Mitgliedern des Vorstands gefasst. Bei Stimmgleichheit gibt die 

Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.  

 

(4) Mit den Mitgliedern des Vorstands sind schriftliche Dienstverträge abzuschließen. 
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§ 8 

Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft 

 

(1) Die Mitglieder des Vorstands haben die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der 

Gesetze, der Satzung, der Geschäftsordnung für den Vorstand, des Geschäftsvertei-

lungsplans sowie des jeweiligen Dienstvertrages zu führen.  

 

(2) Es ist nur ein Mitglied des Vorstands bestellt, so vertritt dieses die Gesellschaft allein. 

Im übrigen sind Vorstandsmitglieder nur gemeinschaftlich mit einem anderen Vor-

standsmitglied oder in Gemeinschaft mit einem Prokuristen zur Vertretung der Gesell-

schaft befugt. 

 

(3) Der Aufsichtsrat kann Mitglieder des Vorstands Einzelvertretungsbefugnis erteilen. Der 

Aufsichtsrat kann weiter allgemein oder für den Einzelfall bestimmen, dass einzelne 

oder alle Vorstandsmitglieder berechtigt sind, die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften 

mit sich als Vertreter eines Dritten zu vertreten; § 112 AktG bleibt unberührt. 

 

(4) Der Aufsichtsrat kann durch Beschluss oder in der von ihm gemäß §§ 77. 111 Abs. 4 

AktG zu erlassenden Geschäftsordnung für den Vorstand anordnen, dass bestimmte 

Arten von Geschäften seiner Zustimmung bedürfen.   

 
 
 

IV. Der Aufsichtsrat 

 
§ 9 

Zusammensetzung und Amtsdauer 

 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern, die nach den gesetzlichen Bestimmun-

gen zu wählen sind.  

 

(2) Die Bestellung des Aufsichtsrats erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptver-

sammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amts-

zeit beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die Wahl erfolgt, nicht mitge-

rechnet. Die Amtsperiode des ersten Aufsichtsrates endet mit der Beendigung der 

Hauptversammlung, die über die Entlastung für das am 31. Dezember 2001 endenden 

Geschäftsjahr beschließt. Eine Wiederwahl ist möglich.  
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(3) Gleichzeitig mit den ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedern können für ein oder für meh-

rere bestimmte Aufsichtsratsmitglieder Ersatzmitglieder gewählt werden. Sie werden 

nach einer bei der Wahl festzulegenden Reihenfolge Mitglieder des Aufsichtsrats, wenn 

Aufsichtsratsmitglieder, als deren Ersatzmitglieder sie gewählt wurden, vor Ablauf der 

Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle Aus-

geschiedenen, so erlischt sein Amt, falls in einer folgenden Hauptversammlung nach 

Eintritt des Ersatzfalles eine Neuwahl für den Ausgeschiedenen stattfindet, mit Been-

digung dieser Hauptversammlung, andernfalls mit Ablauf der restlichen Amtszeit des 

Ausgeschiedenen.  

 

(4) Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines ausgeschiedenen Mitglieds gewählt, so 

besteht sein Amt für den Rest der Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds fort. Soll 

die Nachwahl für ein vorzeitig ausgeschiedenes Mitglied des Aufsichtsrats das Aus-

scheiden eines nachgerückten Ersatzmitglieds bewirken, bedarf der Beschluss über 

die Nachwahl einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen.  

 

(5) Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sein Amt unter Einhaltung einer Frist von drei Mona-

ten niederlegen. Die Niederlegung muss durch schriftliche Erklärung gegenüber dem 

Vorstand unter Benachrichtigung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats erfolgen. Das 

Recht zur Amtsniederlegung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt.  

 

 

§ 10 

Vorsitzender und Stellvertreter 

 

(1) Der Aufsichtsrat wählt in der ersten Sitzung nach seiner Wahl aus seiner Mitte einen 

Vorsitzenden und einen oder mehrere Stellvertreter. Die Wahl erfolgt für die Amtsdauer 

der Gewählten oder einen kürzeren vom Aufsichtsrat bestimmten Zeitraum. Unter meh-

reren Stellvertretern gilt die bei Ihrer Wahl bestimmt Reihenfolge.  

 

(2) Scheidet der Vorsitzende oder einer seiner Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, 

so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des Aus-

geschiedenen vorzunehmen.  

 

 

§ 11 

Sitzungen des Aufsichtsrats 
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(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats mit 

einer Frist von 14 Tagen schriftlich einberufen. Bei der Berechnung der Frist werden 

der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In 

dringenden Fällen kann der Vorsitzende diese Frist angemessen verkürzen und münd-

lich, fernmündlich, schriftlich mitteln elektronischer Medien (z.B. E-Mail) einberufen. 

 

(2) Mit der Einberufung ist die Tagesordnung mitzuteilen. Ist die Tagesordnung nicht ord-

nungsgemäß angekündigt worden, darf hierüber nur beschlossen werden, wenn kein 

Aufsichtsratsmitglied widerspricht. 

 

(3) Die Sitzung des Aufsichtsrats haben wenigstens pro Kalendervierteljahr stattzufinden.  

 

 

§ 12 

Beschlüsse des Aufsichtsrats 

 

(1) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Außerhalb von 

Sitzungen können auf Anordnung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats schriftliche, fern-

schriftliche oder fernmündliche Beschlussfassungen oder Beschlüsse durch elektroni-

sche Medien erfolgen, wenn kein Mitglied diesem Verfahren innerhalb einer vom Vor-

sitzeden bestimmten angemessenen Frist widerspricht. Über solche Beschlüsse wird 

vom Vorsitzenden unverzüglich eine Niederschrift erstellt und allen Mitgliedern zuge-

leitet. Für Abstimmungen außerhalb von Sitzungen gelten die nachstehenden Bestim-

mungen entsprechend.  

 

(2) Ein Mitglied nimmt auch dann an Beschlussfassung teil, wenn es sich in der Abstim-

mung der Stimme enthält. 

 

(3) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas ande-

res bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Dabei gilt 

Stimmenthaltung nicht als Stimmabgabe. Bei Wahlen genügt die verhältnismäßige 

Mehrheit. Bei Stimmgleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden des Aufsichtsrats den 

Ausschlag; dies gilt auch bei Wahlen.  
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(4) Der Aufsichtsratsvorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats die zur Durch-

führung der Beschlüsse des Aufsichtsrats erforderlichen Willenserklärungen abzuge-

ben. 

 

(5) Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats sind Niederschriften anzu-

fertigen, die vom Vorsitzenden der Sitzung oder bei Abstimmungen außerhalb von Sit-

zungen vom Leiter der Abstimmung zu unterzeichnen sind. 

 

 

§ 13 

Geschäftsordnung 

 

Der Aufsichtsrat setzt im Rahmen von Gesetz und Satzung seine Geschäftsordnung  

selbst fest. 

 

 

§ 14 

Vergütung 

 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für jedes volle Geschäftsjahr ihrer Zugehörig-

keit zum Aufsichtsrat eine Aufwandsentschädigung in Höhe von netto € 10.000,-, zahl-

bar nach Ablauf des Geschäftsjahres. Der Vorsitzende erhält das doppelte, der stell-

vertretende Vorsitzende das eineinhalbfache dieses Betrags. Aufsichtsratsmitglieder, 

die dem Aufsichtsrat nicht während eines vollen Geschäftsjahres angehört haben, er-

halten die Vergütung entsprechend der Dauer ihrer Aufsichtsratszugehörigkeit. Zusätz-

lich erhalten die Aufsichtsratsmitglieder ein Sitzungsgeld für jeden Aufsichtsratssitzung 

in Höhe von € 250,-, der Vorsitzende erhält das Doppelte des Sitzungsgeldes je Auf-

sichtsratssitzung. Die Gesellschaft trägt die Kosten einer Vermögensschadenhaft-

pflichtversicherung für die Aufsichtsratsmitglieder.  

 

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten ferner Ersatz aller Auslagen sowie Ersatz der 

etwa ihrer Vergütung und Auslagen entfallenden Umsatzsteuer.  

 

(3) § 113 Abs. 2 AktG bleibt unberührt. 

§ 15 

Satzungsänderungen  
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Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung, die nur deren Fassung betreffen,  

zu beschließen. 

 

 

VI. Die Hauptversammlung 

 

§ 16 

 

(1a) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Hauptversammlung der Gesell-

schaft, die bis zum Ablauf des 22. August 2028 stattfindenden, ohne physische Präsenz 

der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten 

werden (virtuelle Hauptversammlung). 

 

Ort und Einberufung 

 

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder nach Wahl des einberu-

fenen Organs am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse oder in der näheren Umge-

bung eines dieser Orte statt. Der Ort wird in der Einberufung bestimmt. 

 

(2) Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt durch Bekanntmachung im Bundes-

anzeiger. Für die Einberufungsfrist gelten die gesetzlichen Vorschriften. § 121 Abs. 4 

AktG bleibt unberührt.  

 

(3) Die Hauptversammlung, die über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, über 

die Gewinnverwendung und - soweit erforderlich - über die Feststellung des Jahres-

abschlusses beschließt (ordentliche Hauptversammlung), findet innerhalb der ersten 

acht Monate eines jeden Geschäftsjahres statt.  

 

(4) Entfällt ersatzlos. 

 

 

 

§ 17 

Teilnahme an der Hauptversammlung 
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(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die-

jenigen Aktionäre berechtigt, die sich in Textform (§ 126 b BGB) in deutscher oder eng-

lischer Sprache angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in 

der Einberufung hierfür mitgestellten Adresse spätestens bis zum Ablauf der gesetzlich 

bestimmten Frist zugehen.  

 

(2) Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptver-

sammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Dafür reicht die Vorlage 

eines in Textform (§ 126 b BGB) erstellten Nachweises über den Anteilsbesitz durch 

das depotführende Institut oder der Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform durch 

den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. Der jeweilige Nachweis hat sich 

auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Einberufung hierfür mitgeteilten Ad-

resse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag des 

Zugangs und der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind.  

 

(3) In der Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist für den Zugang 

der Anmeldung nach Absatz 1 und des Nachweises des Anteilsbesitzes nach Absatz 2 

vorgesehen werden.  

 

(4) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptversammlung 

auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen 

und sämtliche oder einzelne ihre Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer 

Kommunikation ausüben können (Online-Teilnahme). Der Vorstand ist auch ermäch-

tigt, die Einzelheiten zum Verfahren zu treffen. Diese werden mit der Einberufung der 

Hauptversammlung bekannt gemacht. 

 

(5) Aufsichtsratsmitgliedern ist in Abstimmung dem Versammlungsleiter die Teilnahme an 

der Hauptversammlung im Wege der Ton- und Bildübertragung in den Fällen aus-

nahmsweise gestattet, in denen sie dienstlich bedingt verhindert sind oder mit erhebli-

chem Zeit- oder Kostenaufwand verbundene Reisen zum Ort der Hauptversammlung 

in Kauf nehmen müssten. Im Fall der virtuellen Hauptversammlung ohne physische 

Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung ist 

den Aufsichtsratsmitgliedern generell die Teilnahme im Wege der Bild- und Tonübertra-

gung gestattet.  

§ 18 

Stimmrecht 
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(1) Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.  

 

(2) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung von Voll-

machten, die nicht an ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung oder eine an-

dere der in § 135 AktG gleichgestellten Institution oder Person erteilt werden, der Wi-

derruf dieser Vollmacht und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Ge-

sellschaft bedürfen dabei der Textform (§ 126 b BGB). Die Einzelheiten für die Erteilung 

der Vollmacht und die Übermittlung des Nachweises werden zusammen mit der Ein-

berufung der Hauptversammlung bekannt gemacht. In der Einberufung der Hauptver-

sammlung können für die Erteilung, den Widerruf und/oder den Nachweis der Voll-

macht Erleichterungen für die Formwahrung bestimmt werden.  

 

(3) Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an 

der Versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunika-

tion abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist auch ermächtigt, die Einzelheiten 

zum Verfahren zu treffen. Diese werden mit der Einberufung der Hauptversammlung 

bekannt gemacht.  

 

 

§ 19 

Vorsitz in der Hauptversammlung 

 

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats und, falls 

er den Vorsitz nicht übernimmt, sein Stellvertreter. Wenn auch der Stellvertreter den 

Vorsitz nicht übernimmt, wird der Versammlungsleiter entweder durch Beschluss des 

Aufsichtsrats oder – falls auch ein solcher nicht vorliegt – durch Wahl der in der Haupt-

versammlung anwesenden Aufsichtsratsmitglieder mit einfacher Mehrheit der Stimmen 

gewählt. Wählbar sind sowohl Mitglieder des Aufsichtsrats als auch Dritte. Sofern nach 

diesen Regelungen kein Versammlungsleiter gewählt worden ist, wird der Versamm-

lungsleiter durch die Hauptversammlung gewählt.  

 

(2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge, in der die Ge-

genstände der Tagesordnung erledigt werden, sowie die Form der Abstimmung. 

 

(3) Der Vorsitzende kann das Frage-, Nachfrage- und Rederecht der Aktionäre angemes-

sen beschränken und Näheres hierzu bestimmen; er kann insbesondere zu Beginn der 

Hauptversammlung oder während ihres Verlaufes den zeitlichen Rahmen der 
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Versammlung, der Aussprache zu den Tagesordnungspunkten sowie des einzelnen 

Frage-, Nachfrage- und Redebeitrags angemessen festsetzen. Bei der Festlegung der 

für den einzelnen Frage-, Nachfrage- und Redebeitrag zur Verfügung stehenden Zeit 

kann der Versammlungsleiter zwischen erster und wiederholter Wortmeldung und nach 

weiteren sachgerechten Kriterien unterscheiden, zeitlich angemessenen Rahmen für 

den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Tagesordnungspunkte oder für 

den einzelnen Redner festzulegen.  

 

(4) Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, die Bild- und/ oder Tonübertragung der Haupt-

versammlung in einer von ihm näher zu bestimmenden Weise zuzulassen. Die Über-

tragung kann auch in einer Form erfolgen, zu der die Öffentlichkeit uneingeschränkt 

Zugang hat. 

 

 

§ 20 

Beschlussfassung 

 

(1) Die Hauptversammlung fast ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des 

bei der Beschlussfassung vertretenden Grundkapitals, soweit nicht das Gesetz oder 

die Satzung zwingend etwas anderes vorschreiben.  

 

(2) Wird bei einer Wahl im ersten Wahlgang eine einfache Stimmenmehrheit nicht erreicht, 

so findet eine engere Wahl unter den Personen statt, denen die beiden höchsten 

Stimmzahlen zugefallen sind. Bei der engeren Wahl entscheidet die höchste Stimm-

zahl, de Stimmengleichheit das durch den Vorsitzenden zu ziehenden Los. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 21 

Niederschrift der Hauptversammlung 
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(1) Die Niederschrift hat für die Aktionäre sowohl untereinander als auch in Beziehung auf 

ihre Vertreter volle Beweiskraft.  

 

(2) Der Vorstand hat in der Hauptversammlung ein Verzeichnis der erschienenen oder 

Vertreter von Aktionären mit Angaben ihres Namens und Wohnorts sowie der Anzahl 

der von ihnen vertretenen Aktien aufzustellen. Das Verzeichnis ist vor der ersten Ab-

stimmung allen Teilnehmern zugänglich zu machen.  

 

(3) Der Vorstand hat jedem Aktionär auf Verlangen bis zu zwei Jahre nach der Hauptver-

sammlung Einsicht in das Teilnehmerverzeichnis zu gewähren.  

 

 

VII. Jahresabschluss 

 

§ 22 

Jahresabschluss 

 

(1) Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlichen Fristen den Jahresabschluss (Bilanz 

nebst Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) und den Lagebericht aufzustel-

len und dem vom Aufsichtsrat zur Prüfung beauftragten Abschlussprüfer vorzule-

gen. 

  

(2) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht des Vorstands und den 

Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns zu prüfen und über das Ergebnis 

seiner Prüfung schriftlich an die Hauptversammlung zu berichten. Er hat seinen 

Bericht innerhalb eines Monats, nachdem ihm die Vorlagen zugegangen sind, dem 

Vorstand zuzuleiten. Billigt der Aufsichtsrat nach Prüfung den Jahresabschluss, ist 

dieser festgestellt.  

 

 

 

 

 

 

§ 23 

Gewinnverwendung 



16 

 

 

(1) Für die Gewinnverwendung gelten die gesetzlichen Bestimmungen. In einem Ka-

pitalerhöhungsbeschluss kann die Gewinnverteilung neuer Aktien abweichend von 

§ 60 Abs. 2 Satz 3 des Aktiengesetzes festgesetzt werden.  

 

(2) Vorstand und Aufsichtsrat sind ermächtigt, bei der Feststellung des Jahresab-

schlusses bis zu 80% des Jahresüberschusses, der nach Abzug der in die gesetz-

liche Rücklage einzustellenden Beträge und eines Verlustvortrags verbleibt, die an-

dere Gewinnrücklagen einzustellen. Die Einstellung ist nicht zulässig, so weit die 

anderen Gewinnrücklagen nach der Einstellung die Hälfte des Grundkapitals über-

steigen würden.  

 

 

VIII. Schlussbestimmungen 

 

§ 24 

Gründungsaufwand 

 

Der Gründungsaufwand (Gebühren von Notar und Gericht, Kosten des Druckes von 

Aktienurkunden, Kosten der Veröffentlichung und es Gründungsprüfers) wird mit ins-

gesamt bis zu € 10.000,-- festgesetzt und von der Gesellschaft getragen.  

 

 

§ 25 

Salvatorische Klausel  

 

Sollten Bestimmungen dieser Satzung rechtsunwirksam sein oder werden, so wird die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt.  

 

Wenn sich regelungsbedürftige Lücken oder Widersprüche in dieser Satzung heraus-

stellen sollten, so sind die Bestimmungen unter Berücksichtigung von Treu und Glau-

ben so auszuführen oder auszulegen, wie die Beteiligten es getan hätten, wenn sie die 

Lücke oder den Widerspruch erkannt hätten.   

 


